
Ergänzungsblatt Unihockey SOTV 

  

1.  Qualifikationsturniere 

Die Qualifikationsturniere finden in den 4 Regionalturnverbänden Solothurn und 

Umgebung, Olten-Gösgen, Thal-Gäu und Dorneck-Thierstein, jeweils im Herbst statt. 

Die Organisation und Ausschreibung obliegt dem jeweiligen Regionalturnverband. 

Start- und Haftgeld Regelungen obliegt den Vorgaben des SOTV. 

Für den Kantonalfinal qualifizieren sich 12 Mannschaften pro Kategorie. 

Aus jedem Regionalturnverband sind die drei Bestklassierten jeder Kategorie 

startberechtigt. Die restlichen Startplätze werden nach gemeldeten Mannschaften (in 

der Qualifikationsrunde des Vorjahres) prozentual verteilt. 

2.  Kantonalfinal 

Der Kantonalfinal findet jeweils im März oder April des darauffolgenden Jahres statt 

und wird vom Solothurner Turnverband organisiert. Die Mannschaften werden 

rechtzeitig eingeladen und müssen sich an- oder abmelden. Bei einer Abmeldung 

oder Nichteinhaltung des Anmeldetermins rückt automatisch die nächstplatzierte 

Mannschaft aus dem Qualifikationsturnier nach. Die Ränge 1 - 3 jeder Kategorie 

erhalten eine Auszeichnung. Für alle Teilnehmer kann ein Turnkreuz bestellt 

werden (gegen Bezahlung). 

3.  Mannschaften 

Eine Mannschaft besteht aus höchstens 10 Spielern. Wechsel der Feldspieler 

blockweise ist möglich. 

Aktive   4 Spieler/Innen inkl. Goalie auf dem Spielfeld 

Mixed  4 Spieler/Innen inkl. Goalie & mind. 2 Frauen auf dem Spielfeld  

Jugend  4 Spieler/Innen inkl. Goalie auf dem Spielfeld 

 

4.  Goalie 

Der Goalie spielt ohne Stock (in allen Kategorien!). 

Die Ausrüstung des Goalies ist Sache der Vereine, Helme sind obligatorisch. 

5.  Lizenzierte Spieler (Swiss Unihockey) 

Pro Mannschaft darf bei den aktiven Kategorien ein und bei den  

Jugendkategorien zwei swiss Unihockey lizenzierte/r Spieler eingesetzt werden. 

6.  Regeln 

Grundsätzlich wird nach dem Reglement von Swiss Unihockey gespielt. 

https://www.swissunihockey.ch/de 

https://www.swissunihockey.ch/de


7.  Strafen 

Strafen können und werden, wenn nötig, verteilt. Aufgrund der kurzen Spielzeit wird 

die Dauer der Bank-Strafe von 2’ auf 1’ gekürzt. Vergehen welche zu einer grossen 

Bankstrafe (2’+2’) bzw. Persönlichen Strafe führen, werden gemäss Reglement 

gehandhabt.  

Eine Persönliche Strafe bedeutet immer den sofortigen Ausschluss aus der 

laufenden Partie. Weitere Sanktionen werden nachträglich mit den Verantwortlichen 

entschieden. 

8.  Material 

Die Mannschaften sind für ihr Spielmaterial selbst verantwortlich.  

9.  Spielzeiten und Zeitplan 

Die Minimalspieldauer beträgt 8 Minuten. Die Festsetzung der Spielzeiten und des 

Zeitplans obliegt dem jeweiligen Organisator. Es wird Rücksicht auf die Infrastruktur 

und die Anzahl der teilnehmenden Mannschaften genommen. 

Der Veranstalter ist nicht verpflichtet, vorgängig einen Spielplan zu veröffentlichen. 

10. Unentschieden nach Ablauf der Spielzeit 

Steht ein Spiel nach Ablauf der regulären Spielzeit unentschieden, gilt folgendes: 

Vor/Zwischenrunde: keine Verlängerung 

Finalrunde: Verlängerung bis zum nächsten Tor, aber max. 3 Minuten 

Wenn es nach der Nachspielzeit keine Entscheidung gibt, gibt es ein 

Penaltyschiessen.  

Es werden jeweils 3 Penaltys durchgeführt, Bei Gleichstand gibt es jeweils einen 

weiteren pro Mannschaft. 

Bei Mixed Mannschaften muss mindestens 1 Frau einen Penalty ausführen.  

Ein/e Spieler/in darf erst wieder einen Penalty ausführen, wenn sämtliche 

Mannschaftsmitglieder ihren Penalty ausgeführt haben, ohne Goalie. 

Der Goalie darf keinen Penalty ausführen. 

Regelung bei Punktegleichheit 

Sind zwei Mannschaften punktgleich, entscheidet folgende Reihenfolge über die 

Rangierung: 

1. Direkte Begegnung 

2. Tordifferenz 

3. Anzahl geschossener Tore 

4. Siege 

5. Penaltyschiessen 

 



11. Schiedsrichter 

Die Regelung des Schiedsrichterwesens an den Qualifikationsturnieren obliegt dem 

jeweiligen Regionalturnverband. 

Die Schiedsrichter am Kantonalfinal werden durch den SOTV aufgeboten. Für die 

Spiele der Kategorie C stellt jeder Verein einen Schiedsrichter pro Mannschaft.  

12. Kategorien 

Es gilt grundsätzlich der Jahrgang gem. Termin Qualifikationsturnier: 

Aktive ab 16 Jahren Frauen/Männer/Mixed 

Jugend A bis 15 Jahre Mädchen/Knaben 

Jugend B bis 12 Jahre Mädchen/Knaben 

Jugend C 9 Jahre gemischt 

Es ist erlaubt jüngere Spieler/Innen in eine höhere Kategorie aufzunehmen.  

Mädchen/Frauen ist es erlaubt bei den Knaben/Herren zu starten. 

Am Kantonalfinal sind alle Spieler, welche sich am Qualifikationsturnier qualifiziert 

haben, spielberechtigt, auch wenn sie das vorgeschriebene Alter überschritten 

haben. 

13. Kontrolle der Kategorien-Jahrgänge 

Einhalten der Regeln sind Ehrensache und liegen in der Verantwortung der Leiter. 

Bei Kontrollen müssen die Spieler jedoch eine Identitätskarte oder amtlicher 

Ausweis vorweisen können. 

14. Mannschaftlisten 

An den Qualifikationsturnieren kann eine Mannschaftsliste abgegeben werden. 

Der/Die lizenzierte Spieler/in ist separat aufzuführen. 

Grundsätzlich sollten diejenigen Spieler/Innen welche sich qualifiziert haben auch 

am Kantonalfinal teilnehmen. 

15. Schlussbestimmungen 

Das Ergänzungsblatt ist zusammen mit dem jeweils gültigen Reglement «Swiss 

Unihockey» gültig. Dieses kann online bezogen werden. 

Mannschaften, die sich nicht an die im Reglement oder in diesem Ergänzungsblatt 

aufgeführten Regeln und Bestimmungen halten, werden disqualifiziert. 
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